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1 Aufgabenstellung 

Die Schleswig-Holstein Netz AG plant die Übernahme der 220-kV-Freileitung "Kraftwerk Kiel – 

Kiel/Süd" (LH-13-211) von der TenneT TSO GmbH. 

In diesem Fall wird durch einen Neubau des Mastes Nr.6N (133) der 110-kV-Leitung Kiel/Süd-

Höhndorf, LH-13-133, eine Verbindung zur 220/110-kV-Leitung KW Kiel-Kiel/Süd, LH-13-211, durch 

einen einfachen Umbau möglich. Somit kann eine neue Verbindung zwischen dem Neubaumast 

Nr.6N (133) sowie dem Bestandsmast Nr.6(211) hergestellt werden, um den 110-kV-Stromkreis 

nach Höhndorf weiter zu betreiben.  

Im Rahmen dieses Berichtes wurde die mögliche Beeinträchtigung von Personen (EMUV elektro-

magnetische Umweltverträglichkeit) sowie die Beurteilung des Schallpegels untersucht. Die elektri-

sche Konfiguration der Trasse wurde hierbei mit den ungünstigsten Parametern versehen (Worst-

Case-Betrachtung). Die Berechnung erfolgte an Immissionsorten, die im Einwirkungsbereich des 

Neubaus stehen und werden im Kapitel 0 benannt. Die Ermittlung der Immissionen erfolgte mit Hilfe 

des zertifizierten Rechenprogramms WinField Version 2018 (Anhang 2). Dieses Programm dient zur 

Berechnung von elektrischen und magnetischen Ersatzfeldstärken. 

Für elektrische Anlagen mit Nennspannungen größer 1-kV gilt die 26. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) [1]. Im Sinne der Vorsorge und dem Schutz 

vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Menschen sind die darin enthaltenen Grenzwerte ein-

zuhalten: 

• Magnetische Flussdichte: 100 µT 

• Elektrische Feldstärke: 5 kV/m 

Die in der Verordnung genannten Grenzwerte basieren auf den von der Internationalen Strahlen-

schutzkommission für nichtionisierende Strahlung (ICNIRP) und der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) vorgeschlagenen Grenzwerten. Sie sollen dem Schutz sowie der Vorsorge der Allgemein-

heit vor den Auswirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern dienen.  
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Die in Deutschland anzunehmenden Rahmenbedingungen für die Berechnungen und Beurteilungen 

geben die höchste betriebliche Anlagenauslastung vor (Nennlast). Im Betrieb werden die beantrag-

ten Leitungen jedoch aus netztechnischen Gründen nicht mit der zugrunde gelegten Nennlast be-

trieben, sondern nur mit etwa 50% der Nennlast. In einigen EU-Ländern werden andere Rahmen-

bedingungen zur Berechnung der Grenzwerte, wie z.B. der durchschnittliche Betriebsstrom, vorge-

schrieben. Die hier genannten Werte sind daher nicht international vergleichbar. 

2 Grundlagen und Erläuterungen 

2.1 Elektrische Felder 

Ursache des elektrischen Feldes ist die Spannung. Die elektrische Feldstärke wird in kV/m angege-

ben. Der Betrag hängt ab von der Höhe der Spannung, der Ausführung und der geometrischen An-

ordnung der Leiter, bzw. der Erdseile, der Abstände zur Erdoberkante und zu geerdeten Bauteilen. 

Er ist weitestgehend unabhängig von der Übertragungsleistung. Im Bereich der Freileitungsab-

schnitte ändert sich die Feldstärke lediglich geringfügig durch die mit der vom Leiterstrom abhän-

genden Leiterseiltemperatur und dem daraus resultierenden Seildurchhang und Bodenabstand. Für 

die Berechnungen wurde die Nennspannung um ca. 10% auf 123 kV erhöht. Die Berücksichtigung 

von 123 kV resultiert aus der höchsten zu erwartenden Spannung bei 110-kV-Anlagen (Nennspan-

nung). 

Elektrische Felder können durch elektrisch leitfähige Materialien, z.B. durch bauliche Strukturen, 

Bewuchs und den Erdboden gut abgeschirmt werden. Für die Betrachtungen wurde die abschir-

mende Wirkung der Vegetation nicht berücksichtigt. 

2.2 Magnetische Felder 

Ursache für das magnetische Feld ist der elektrische Strom. Bei niederfrequenten Feldern wird als 

zu bewertende Größe die magnetische Flussdichte herangezogen. Die Maßeinheit der magneti-

schen Flussdichte ist Tesla (T). Sie wird zweckmäßigerweise in Bruchteilen als Mikrotesla (μT) an-

gegeben. Die magnetische Flussdichte steigt proportional mit der Stromstärke. Da die Stromstärke 

stark von der Netzbelastung abhängt, ergeben sich tages- und jahreszeitlich Schwankungen der 

magnetischen Flussdichte. Wie auch beim elektrischen Feld, hängt die magnetische Flussdichte 
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von der Ausführung und der räumlichen Anordnung der Leiter, bzw. Erdseile, der Abstände zum 

Boden und zu geerdeten Bauteilen ab.  

Bei den als Freileitungen errichteten Leitungsabschnitten treten die stärksten elektrischen und mag-

netischen Felder im Nahbereich der Leitungen zwischen den Masten am Ort des größten Durch-

hanges der Leiterseile auf. Die Stärke der Felder nimmt mit zunehmender seitlicher Entfernung 

schnell ab. Magnetfelder können anorganische und organische Stoffe nahezu ungestört durchdrin-

gen.  

2.3 Schallimmissionen 

Aufgrund der elektrischen Randfeldstärke entstehen an der Oberfläche von Leitern Koronaentla-

dungen. Durch diese Entladungen werden Geräusche (Prasseln / Knistern) verursacht. Die Stärke 

der Koronaentladungen ist stark wetter- bzw. feuchtigkeitsabhängig. Die Maßeinheit des Geräusch-

pegels ist Dezibel [dB]. Zur Darstellung des Frequenzverhaltens des menschlichen Ohres wird die 

Bewertungskurve des Filters A verwendet [dB(A)].  

Die Berechnung des Schallpegels erfolgte einmal nach dem Verfahren nach EPRI (Electric Power 

Research Institute) und alternativ nach BPA (Bonneville Power Administration). Im Sinne der Worst-

Case-Betrachtung wurde das BPA-Verfahren [7] unter Beachtung der Schallausbreitung nach DIN 

ISO 9613-2 angewendet. In die Simulation wurde hierbei eine Niederschlagsrate von 3,5 mm/h (rai-

ny weather) angesetzt. Für Immissionsorte mit einem Trassenabstand von unter 100 m wurde ein 

Tonhaltigkeitszuschlag von + 3 dB(A) beaufschlagt. 

Die Richtwerte zur Beurteilung des Schallpegels an den maßgeblichen Immissionsorten werden 

durch die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [5] vom 26.08.1998 festge-

schrieben. Der einzuhaltende Richtwert wird nach Tag- und Nachtzeit unterschieden und ist abhän-

gig von der bauplanerischen Ausweisung des Immissionsortes. 
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Richtwerte für den Schallschutz: 

Industriegebiete      70 dB(A) 

Gewerbegebiete    tags  65 dB(A) 

      nachts  50 dB(A) 

Kerngebiete,     tags   60 dB(A) 

Dorfgebiete und Mischgebiete  nachts  45 dB(A) 

allgemeine Wohngebiete   tags  55 dB(A) 

und Kleinsiedlungsgebiete   nachts  40 dB(A) 

reine Wohngebiete    tags  50 dB(A) 

       nachts  35 dB(A) 

Kurgebiete, Krankenhäuser   tags  45 dB(A) 

und Pflegeanstalten    nachts  35 dB(A) 
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3 Minimierungsgebot 

Grundsätzlich ist bei der Planung von Leitungen darauf zu achten, dass die entstehenden Immissi-

onen innerhalb des Einwirkungsbereiches einer Leitung minimiert werden. Als erster Schritt ist da-

bei zu prüfen, ob und in welcher Entfernung sich maßgebliche Minimierungsorte im Einwirkungsbe-

reich der Freileitung befinden. Dies erfolgt in Kapitel 4.2.1. Wie sich dort zeigt, befinden sich keine 

maßgeblichen Minimierungsorte im Nahbereich der Anlage, d.h. zwischen der Trassenachse und 

dem Bewertungsabstand. Somit sind an keinem Ort individuelle Minimierungsprüfungen durchzu-

führen. Allerdings befinden sich maßgebliche Minimierungsorte im weiteren Einwirkungsbereich 

(200 m bei 110-kV-Systemen) der Freileitung (Tabelle 1). Aus diesem Grund sind die nach 26. 

BImSchVVwV Kapitel 5.3 zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten zur Minimierung zu 

prüfen und zu bewerten. Dies erfolgt in Kapitel 4.2.2. 

Tabelle 1: Maßgebliche Minimierungsorte im Einwirkungsbereich gemäß 26.BImSchVVwV 

Spannfeld Einwirkungsbereich bis 

 von Mast  nach Mast 
200 m links der 
Leitungsachse 

200 m rechts der 
Leitungsachse 

Umbau 110-kV-Ltg. Kiel/S-Höhndorf, Neubau Mast 6N 

6 (211) 6N x x 

6N 7 x - 

 

4 Berechnungsparameter und Immissionsorte 

4.1 Berechnungsparameter 

Für die Leitung erfolgt der Neubau von Mast 6N. Dieser neu gestellte Donau-Mast wird als Gestän-

ge A-2-D gebaut. Auf der spannungsführenden linken Mastseite werden Einfachseile getragen. Die 

rechte Gestängeseite ist außer Betrieb (ankommend) bzw. nicht mit Seilen belegt (abgehend).  

Für den derzeitigen Planungsstand ergibt sich folgende Konstellation:  
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Berechnungsparameter  

Frequenz   50 Hz 

Nennspannung  123-kV (Berechnungsspannung 123-kV) 

max. Stromstärke  632 A 

Phasenbelegung  Phasenführungsplan (L1-L2-L3: - - -) 

Leiterseile   2x3x1 AL/ST 230/30 und 2x3x2 AL/ST 564/72 ankommend 

  2x3x1 AL/ST 230/30 abgehend 

Erdseil:   2 AL/ST 95/55 ankommend  

    1 AL3/A20SA 92/49 abgehend 

4.2 Untersuchung der Immissionen 

4.2.1 Untersuchung maßgebliche Immissionsorte gemäß 26. BimschV 

Bei der Ermittlung der maßgeblichen Immissionsorte sind die Anforderungen der 26. BImSchV [1] 

und die zugehörigen Ausführungen in den LAI-Durchführungshinweisen [2] zu beachten. Immissi-

onsorte im Einwirkungsbereich einer Leitung sind Orte, die zum nicht nur vorübergehenden Aufent-

halt von Menschen bestimmt sind und sich in einem Abstand bis zu 10 m des äußersten ruhenden 

Leiterseils befinden. Der Einwirkungsbereich beschreibt den Bereich, in dem die Anlage einen signi-

fikanten von der Hintergrundbelastung abhebenden Immissionsbeitrag verursacht.  

Um für den Umbaubereich die maßgeblichen Immissionsorte zu ermitteln, wurde der Verlauf auf 

entsprechende Orte untersucht. Innerhalb des Einwirkungsbereiches befinden sich keine maßgebli-

chen Immissionsorte (Abbildung 1). 

Aus Transparenzgründen wurde ersatzweise die Höhe des maximalen elektrischen und magneti-

schen Feldes unterhalb der Leitung und am nächstgelegenen Gebäude bestimmt. Die Lage der 

Berechnungspunkte ist in Abbildung 1 dargestellt. 
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4.2.2 Untersuchung des Minimierungsgebotes gemäß 26.BImschVVwV 

Nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV sind bei Neuerrichtung oder wesentlicher Änderung einer Freilei-

tung die Möglichkeiten zur Minimierung des von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen 

und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik zu prüfen. Der Einwirkungsbereich einer 

110-kV-Freileitung beträgt, dabei entsprechend 26. BImSchVVwV [4], 200 m zu den ruhenden äu-

ßeren Leiterseilen. 

Die nach Kapitel 5.3 des 26. BImSchVVwV zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten zur 

Minimierung sind zu prüfen und zu bewerten. Entsprechend den in Kapitel 3.1 der 26. BImSchVVwV 

vorgegebenen Randbedingungen zur Prüfung erfolgt diese für die festgelegte Trasse, d. h. eine 

alternative Trassenführung oder Standortalternativen der Maste sind ausdrücklich nicht Bestandteil 

der Minimierungsprüfung. Weiterhin ist an dieser Stelle anzumerken, dass nur sehr geringe Feld-

stärkewerte an den maßgeblichen Minimierungsorten auftreten (Tabelle 2). 

4.2.2.1 Abstandsoptimierung 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Distanz der Leiterseile zu maßgeblichen Minimierungsorten zu 

vergrößern. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist grundsätzlich im Nahbereich der Trasse hoch 

und nimmt mit zunehmendem Abstand zur Trasse ab. Da sich keine maßgeblichen Minimierungsor-

te sehr nahe der Trasse befinden, bietet diese Maßnahme kein nennenswertes Minimierungspoten-

tial. Dennoch kann durch eine entsprechende Trassenplanung (Erhöhung der Maste, Beschränkung 

der Spannfeldlängen) mit Beschränkung des minimalen Bodenabstands der Leiterseile erreicht 

werden, dass bereits im unmittelbaren Nahbereich der Anlage (in 1 m Höhe über Erdoberkante di-

rekt unter den Leiterseilen) die Grenzwerte für elektrische und magnetische Feldstärken eingehalten 

werden. Aufgrund der kurzen Feldlängen ist der minimale Bodenabstand in den vorliegenden Lei-

tungsfeldern des Umbaus mit über 14 m deutlich größer, als der in der DIN EN 50341 geforderte 

Mindestbodenabstand von 6,0 m. 

Wie in Tabelle 2 dargestellt, werden somit auch im direkten Nahbereich der Freileitung die Grenz-

werte der 26. BImSchV mit 5 kV/m für elektrische und 100 µT für magnetische Felder deutlich un-

terschritten. 



 

Immissionsbericht 

Projekt/Vorhaben:  Umbau 110-kV-Ltg. Kiel/S-Höhndorf, Neubau Mast 6N 

 

 

16.05.2022  Seite 11 / 19 

Eine darüberhinausgehende Erhöhung der Bodenabstände durch Masterhöhungen hätte, insbe-

sondere aufgrund der großen Entfernung zu den maßgeblichen Minimierungsorten, keine nennens-

werte Immissionsreduzierung zur Folge und ist aufgrund des damit verbundenen Aufwandes und 

den negativen Auswirkungen auf andere Schutzgüter (Landschaftsbild, Eingriff in den Boden) un-

verhältnismäßig. 

4.2.2.2 Elektrische Schirmung 

Die Maßnahme der elektrischen Schirmung umfasst das zusätzliche Anbringen von Schirmflächen 

oder Leitern unterhalb oder seitlich der spannungsführenden Leiter. Eine Schirmung beeinflusst 

ausschließlich das elektrische Feld und hat eine eher geringe Wirksamkeit. Die Umsetzung dieser 

Maßnahme würde in der Regel eine zusätzliche Traverse erfordern. Durch die Notwendigkeit einer 

damit verbundenen Masterhöhung hat die Schirmung negative Auswirkungen auf das Landschafts-

bild. Weiterhin sind die Eingriffe in den Boden durch eine Fundamentverstärkung größer. Aufgrund 

der geringen Wirksamkeit, dem äußerst geringen Minimierungspotential und in Anbetracht der sehr 

geringen Immissionswerte für die elektrischen Felder wird die Maßnahme als unverhältnismäßig im 

Sinne von Kapitel 3.1 der 26. BImSchVVwV bewertet. Eine elektrische Schirmung wird daher nicht 

vorgesehen. 

4.2.2.3 Minimieren der Seilabstände 

Bei dieser Maßnahme sollen die Abstände zwischen den Leiterseilen reduziert werden, hierzu ge-

hört auch die Minimierung der Seilabstände innerhalb eines Stromkreises sowie zu anderen Strom-

kreisen. Dabei sind aber Mindestisolierluftstrecken zwischen den Seilen, zwischen Leiterseilen und 

dem Mast sowie anderen geerdeten Anlagenteilen oder zum Boden entsprechend DIN EN 50341 

einzuhalten. Zudem ist zu beachten, dass verringerte Abstände zwischen elektrischen Bauteilen die 

Geräuschemission durch Koronaeffekte fördern und besondere Maßnahmen bei der Wartung, zum 

Beispiel bei der Besteigbarkeit der Maste nach sich ziehen. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist im 

Nahbereich der Anlage hoch, wird aber auch durch andere Parameter (Mastkopfgeometrie, Pha-

senanordnung) stark beeinflusst und nimmt mit zunehmendem Abstand zur Anlage ab.  

Der, für den nu zu errichtenden Mast 6N, geplante Gestängetyp wurde bereits bei der Entwicklung 

in Hinblick auf diese Abstände optimiert, d. h die dort verwendeten geometrischen Abmessungen 
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orientieren sich an den normativen Mindestabständen und wurden nur dort um das notwendige Maß 

vergrößert wo betriebliche Anforderungen (Besteigbarkeit bei Wartung) und Anforderungen der Ar-

beitssicherheit dies erforderlich machen.  

Weitergehende Maßnahmen zur Minimierung der Seilabstände hätten, aufgrund der großen Ab-

stände zwischen der Freileitung und den maßgeblichen Minimierungsorten und den ohnehin sehr 

geringen Immissionswerten, nur eine äußerst geringe zusätzliche Reduktion der Feldstärken an den 

Minimierungsorten zur Folge und sind daher nicht mehr verhältnismäßig im Sinne von Kapitel 3.1 

der 26. BImSchVVwV. 

4.2.2.4 Optimierung der Mastkopfgeometrie 

Die wesentlichen Unterschiede der verschiedenen Mastkopfbilder bestehen in der geometrischen 

Anordnung der Phasen eines Stromkreises, die horizontal, vertikal oder dreieckförmig sein kann. 

Dabei ist laut 26. BImSchVVwV Kapitel 5.3.1.4 für die Kompensation von elektrischen und magneti-

schen Feldern grundsätzlich eine vertikale Anordnung vorteilhaft, was aber streng genommen nur 

im Bereich des Bewertungsabstands und für einzelne Phasenanordnungen gilt. Direkt unter der 

Leitung weisen vertikale Anordnung in der Regel sogar höhere Maximalwerte der elektrischen Feld-

stärke als andere Anordnungen auf. Bei weiterer Entfernung von der Anlage sind nur noch margina-

le Unterschiede zwischen den Mastkopfgeometrien nachweisbar.  

Bei der vorliegenden Leitung ist die Donauanordnung die Vorzugbauweise, da diese deutliche Vor-

teile hinsichtlich der Masthöhe, dem Landschaftsbild sowie der Anforderungen an das Gestänge 

und die Gründung bietet. Darüber hinaus hat die Prüfung des Minimierungspotentials einer etwai-

gen vertikalen Anordnung an den maßgeblichen Minimierungsorten (Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.) keine Reduzierung der magnetischen Flussdichte ergeben. 

Weitergehende Optimierungen hinsichtlich der Auswahl der Mastkopfgeometrie sind daher nicht 

vorgesehen. 

4.2.2.5 Optimieren der Leiteranordnung 

Bei einer vorgegebenen geometrischen Anordnung der Systeme (Auflageplatz am Gestän-

ge/Traverse) entscheidet die Anschlussreihenfolge der Phasen des Drehstromsystems, inwieweit 
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sich die von den einzelnen Leiterseilen ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder gegen-

seitig kompensieren oder verstärken. Die Phasenanordnung beeinflusst damit die elektrischen Ei-

genschaften der Leitung im Netz, wobei aus betrieblicher Sicht Maßnahmen zur Reduzierung 

elektrischer Unsymmetrien die Wahl der Phasenlage einschränken.  

Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist im Nahbereich der Anlage hoch, wird aber auch von anderen 

Anlagenparametern, wie dem Mastkopfbild oder dem Leiterseilabstand beeinflusst. Ihre relative 

Wirksamkeit ist abhängig vom Abstand zu den Leiterseilen und lässt außerhalb des Bemessungs-

abstands rasch nach.  

Außerhalb des Bewertungsabstandes sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Pha-

senanordnungen sehr gering. Daher bietet eine weitere Optimierung, insbesondere mit Hinblick auf 

die Abstände zwischen der Freileitung und den maßgeblichen Minimierungsorten und den ohnehin 

schon niedrigen Immissionswerten kein nennenswertes Minimierungspotential. Darüber hinaus hat 

die Prüfung des Minimierungspotentials einer etwaigen Optimierung der Leiteranordnung am maß-

geblichen Minimierungsort (Abbildung1) lediglich eine Reduzierung um 0,01 kV/m bzw. 1 µT erge-

ben. 

Eine weitere Optimierung hinsichtlich der maßgeblichen Minimierungsorte ist daher aus genannten 

Gründen nicht mehr verhältnismäßig. 
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4.2.3 Untersuchung Schallpegel gemäß TA-Lärm 

Die Schallpegeluntersuchung erfolgt nach den Vorgaben der TA-Lärm. Der Einwirkungsbereich ei-

ner Anlage gemäß TA-Lärm sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräu-

sche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche 

maßgebenden Immissionsrichtwert liegt. So ist beispielsweise für reine Wohngebiete nachts 35 

dB(A) einzuhalten, woraus sich ein Schwellwert von 25 dB(A) ergibt. Im Umfeld der vorliegenden 

Leitung befindet sich Wohnbauflächen der Gemeinde. Gemäß des in Kapitel 0 aufgeführten Grenz-

wertes bedeutet dies einen Schwellwert von 25 dB(A). Dieser Pegel wird von der Anlage allerorts 

unterschritten. D.h. eine Untersuchung etwaiger maßgeblicher Immissionsorte entfällt. 

Aus Transparenzgründen wurde ersatzweise die Höhe des maximalen Schallpegels am nächstge-

legenen Gebäude bestimmt. Die Lage des Berechnungspunktes ist in Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Lageplan mit Immissionsorten bzw. Berechnungspunkten  

Neubauabschnitt LH-13-133 (rot) 

Einwirkungsbereich 200 m nach 26. BImSchVVwV (blau) 

Bewertungsabstand 10 m (cyan) 

 

 

1) 

2c) 

2a) 

2b) 

1) 

nächstliegendes 

Wohngebäude 
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5 Berechnungsergebnisse 

Die Berechnung der magnetischen Flussdichte B[µT], der elektrische Feldstärke E[kV/m] erfolgte in 

1 m Höhe über dem Erdboden.  

    Tabelle 2:  Berechnungsergebnisse Umbau 110-kV-Ltg. Kiel/S-Höhndorf, Neubau Mast 6N 

Leitung Nr. 
Berechnungspunkt 

bzw. 
Immissionsort 

Elektrische 
Feldstärke 

Magnetische Flussdichte  Schallpegel 

133 1) 
Maximalwert unter-

halb der Leitung 
0.5 kV/m 4 µT 

keine 
Betrachtung 

133 2a) 
Minimierungsort am 
Bewertungsabstand 

0.1 kV/m 1 µT 
keine 

Betrachtung 

133 2b) 
Minimierungsort am 
Bewertungsabstand 

0.2 kV/m 1 µT 
keine 

Betrachtung 

133 2c) 
Minimierungsort am 
Bewertungsabstand 

0.3 kV/m 2 µT 
keine 

Betrachtung 

 

6 Ergebnisbewertung 

6.1 Elektrisches und magnetisches Feld 

Die infolge des Leitungsbetriebs maximal zu erwartenden elektrischen Feldstärken und magneti-

schen Flussdichten sind im Folgenden den Grenzwerten gem. 26. BImSchV gegenübergestellt. Die 

Grenzwerte gelten an Orten, die zum nicht nur vorrübergehenden Aufenthalt von Menschen be-

stimmt sind.  

Die Maximalwerte der magnetischen Flussdichte und der elektrischen Feldstärke liegen deutlich 

unterhalb der nach 26. BImSchV geforderten Grenzwerte. Die Maximalwerte wurden direkt unter 

den Leiterseilen ermittelt. Es wird gezeigt, dass im Einwirkbereich der Leitung an keiner Stelle mit 
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einer Überschreitung der Grenzwerte zu rechnen ist. Die Anforderungen des Personenschutzes 

sind somit eingehalten. Es sind keine gesonderten Maßnahmen erforderlich. 

Tabelle 3: Gegenüberstellung Ergebnisse elektrisches und magnetisches Feld zu Grenzwert 

Leitung Immission 
Maximalwert der Feld-

stärke 
Grenzwert  

26. BImSchV 

133 
Magnetische Flussdichte 4 µT 100 µT 

Elektrische Feldstärke 0.5 kV/m 5 kV/m 
 

6.2 Schallpegel 

Tabelle 4: Gegenüberstellung Ergebnisse Schallpegel zu Richtwert 

Leitung Immission 
Maximalwert am nächst-

liegenden Gebäude 

Richtwert nach TA Lärm 

für Wohngebiete 

133 Schallpegel 10 dB(A) 35 dB(A) nachts 

Der ermittelte maximale Schallpegel liegt sowohl für die Nacht- als auch für die Tagzeit mehr als 6 

dB(A) unterhalb der in der TA-Lärm geforderten Richtwerte für Wohngebiete von 35 dB(A). Somit ist 

der durch die Freileitung verursachte Immissionsbeitrag als nicht relevant anzusehen. Eine Unter-

suchung zur Bestimmung der Vorbelastung durch andere Anlagengeräusche sowie der Gesamtbe-

lastung kann entfallen. Die Anforderungen der TA-Lärm werden erfüllt. 

6.3 Zusammenfassung 

Die gesetzlich geforderten Grenzwerte gem. 26. BImSchV und die Richtwerte der TA-Lärm werden 

eingehalten. Es sind somit keine gesonderten Maßnahmen bzgl. des Schutzes der menschlichen 

Gesundheit erforderlich. Der Nachweis zur Vorsorge und dem Schutz der menschlichen Gesundheit 

ist mit der vorliegenden Untersuchung erbracht. 
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7 Verzeichnis der Anhänge 

Anhang 1 grafische Darstellung der elektrischen Feldstärke, der magnetischen Fluss-

dichte und des Schallpegels der 110-kV-Ltg. Kiel/S-Höhndorf, Neubau Mast 

6N 

Anhang 2 Zertifizierungsbestätigung des Programms WinField 
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elektrische Feldstärke  

Maximalwert unterhalb der Leitung

E-Feld
0.5 kV/m
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magnetische Flussdichte  

Maximalwert unterhalb der Leitung

B-Feld
4 µT
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Schall

Untersuchung Schwellwert 25 dB(A)




